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Ausgleichsmechanismus des EEG 2017
Grundsatz
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IDW EPS 970 n.F.
„Rahmenstandard“

• Regelungen für

- sonstige betriebswirtschaftliche 
Prüfungen, 

- Untersuchungen und 

- gutachterliche Stellungnahmen 

im Zusammenhang mit energierechtlichen 
Vorschriften

• Typisiert und grenzt unterschiedliche

- Auftragsgegenstände sowie 

- geforderte Aussagen des WP´s

voneinander ab. 

• Konkretisierung durch IDW PH´s
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Wichtige Fristen nach dem EEG 2017
WP Sicht

Prüfungen
2018 2019

PH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

§ 71 Nr. 1 EEG 2017 28.

§§ 75 S. 2, 74a II S. 3 EEG 2017 28.

§ 75 S. 1 EEG 2017 (NB) 31.

§ 75 S. 2 EEG 2017 (EVU) 31.

§§ 75 S. 2, 74a II S. 4 EEG 2017 31.

§§ 64 EEG 2017, 64 Va EEG 2017 30.

§ 65 I EEG 2017 30.

EEG-HoBA (§ 58 EEG 2017) 31.
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IDW News exklusiv vom 13. September 2017

• Arbeitsprogramm 2017/18 des 
IDW AK „Prüfung nach KWKG 
und EEG“

• Notwendigkeit zur Er- bzw. 
Überarbeitung von PH´s

• bedingt u.a. durch Änderungen 

- EEG 2017, 

- KWKG, 

- Mieterstromgesetzes und des

- NEMoG
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Meldepflichtsverstöße und 
nachträgliche Änderungen in der 
Praxis
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Meldepflichtsverstöße und 
nachträgliche Änderungen in der 
Praxis

Meldepflichtsverstöße

1
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Welche Meldepflichten gibt es? 

• Mitteilungs- und 
Veröffentlichungspflichten

• „die für den bundesweiten 
Ausgleich nach den §§ 56 bis 62 
jeweils erforderlichen Daten, …“

• Termingebunden – Ausschlussfristen?

• bis zum 28. Februar eines Jahres

• bis zum 31. Mai eines Jahres

• bis zum 31. Juli eines Jahres

Pflichten 
(§§ 70 ff. EEG 2017)

• Register

• PV-Meldeportal

• Anlagenregister

• Marktstammdatenregister

• Tendenziell Stammdaten und 
diesbezügliche Änderungen

Register-
anmeldung

Der Prüfer der Endabrechnung eines Netzbetreibers nach § 72 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017 
muss sich die Frage beantworten, ob die Registeranmeldung vergütungsrelevant ist? 
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Auswirkungen auf die Berichterstattung des 
Wirtschaftsprüfers

Vergütungsrelevanz Keine Vergütungsrelevanz

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung ist die 
zusammengefasste Endabrechnung 
für das Kalenderjahr 2017 in allen 
wesentlichen Belangen nach den 
Vorschriften des EEG 2017 
aufgestellt. 

Stellt der Wirtschaftsprüfer im 
Rahmen des Auftrags bedeutsame 
Sachverhalte fest, die nicht direkt mit 
der zugrunde liegenden Sachverhalts-
information zusammenhängen, aber 
nach pflichtgemäßem Ermessen des 
Wirtschaftsprüfers voraussichtlich
von besonderem und berechtigtem 
Interesse für die vorgesehenen Nutzer 
sein können, hat er auch darüber 
schriftlich zu berichten.
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Bundesgerichtshof bestätigt Vergütungsrelevanz
5. Juli 2017: VIII ZR 147/16

• Anlagenbetreiber, die EEG-Förderung 
erhalten wollen, müssen sich selbst über die 
geltende Rechtslage & die Voraussetzungen der 
Inanspruchnahme der Förderung informieren

• Sie sind deshalb grundsätzlich selbst 
verantwortlich für die Erfüllung ihrer 
Meldepflichten gegenüber der BNetzA

• NB sind nicht verpflichtet, AnlB auf deren 
Pflichten hinzuweisen und über die rechtlichen 
Folgen einer Nichterfüllung aufzuklären

• Sanktionen nach §§ 17 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a EEG 
2012 / 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2014 verstoßen 
nicht gegen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

Unter welchen Voraussetzungen kann ein Netzbetreiber vom Betreiber einer PV-Anlage die 
Rückzahlung einer (überhöhten) Einspeisevergütung nach dem EEG verlangen, wenn der 
Anlagenbetreiber gegen Meldepflichten verstoßen hat?
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Meldepflichtsverstöße haben für die Betroffenen 
meist gravierende finanzielle Folgen

Fehlende Anmeldung im Anlagenregister 
(Kategorie „SgK2511------0“)

Jahresmenge: 
Vergütung SOLL:

Vergütung IST:
Entgangene 
Vergütung:

203.570 kWh
19.685,22 €

745,36 €

18.939,86 €

Jahresmenge: 
Vergütung SOLL:

Vergütung IST:
Entgangene 
Vergütung:

11.470 kWh
1.316,59 €

34,00 €

1.282,39 €

Nichtmeldung einer Leistungserhöhung 
(Kategorie „WaK2512------0“)

Praxisfälle aus der Jahresmeldungen 2016

„Pressebeispiele“ aus dem Winter 15/16

Quelle: https://shz.de

Quelle: https://www.agrarheute.com http://www.focus.de

12. Oktober 201728. Fachgespräch Clearingstelle-EEG

13



PwC

Auswirkung von Meldepflichtsverstößen auf das 
Prüfungsurteil des WP – Beispiel –

Begründung für die Einschränkung des Prüfungsurteils

Im Kalenderjahr 2016 hat die Gesellschaft EEG-Anlagen trotz fehlender Anmeldung bzw. 
fehlender Meldung einer Leistungserhöhung zum Anlagenregister gefördert. Daraus 
resultiert bei den betroffenen Anlagen , deren Abrechnung die Gesellschaft  nicht 
korrigiert hat, in Summe eine ca. 20 T€ geringer ausfallende finanzielle Förderung als sie 
sich ergeben hätte, wenn die Vergütungen entsprechend den Bestimmungen in Teil 3 des 
EEG 2017 erfasst worden wären. 

Eingeschränktes Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung ist die zusammengefasste Endabrechnung für das Kalenderjahr 
2016 mit Ausnahme des im Abschnitt „Begründung für die Einschränkung des 
Prüfungsurteils“ beschriebenen Sachverhalts in allen wesentlichen Belangen nach den 
Vorschriften des EEG 2017 aufgestellt.
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Meldepflichtsverstöße und 
nachträgliche Änderungen in der 
Praxis

Nachträgliche Änderungen

2
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Nachträgliche Änderungen
Nachtragsprüfung (1)

• Unterschiedliche Anlässe für Änderungen 

• Pflichten des Auftraggebers 

- Darstellung der Änderungen 

- Vorlage zur Prüfung durch WP

• Pflichten des Wirtschaftsprüfers

- Erneute Prüfung, soweit geänderte 
Angabe dies erfordert

- Prüfungsvermerk über die 
Nachtragsprüfung mit Doppeldatum

◦ [Bei der 2. Datumsangabe muss dargestellt werden, auf 
welche Änderung der ursprünglichen Angaben sich das 
zweite Datum bezieht: IDW PS 203 n.F.]

„Werden die energierechtlichen 
Sachverhaltsinformationen, die 
Gegenstand eines Prüfungsauftrags 
waren, nach Vorlage des 
Prüfungsurteils geändert und hat 
die Änderung materielle 
Folgewirkungen für die vorgesehenen 
Nutzer des Prüfungsvermerks des 
Wirtschaftsprüfers, hat der 
Wirtschaftsprüfer eine 
Nachtragsprüfung durchzuführen, 
der den ursprünglichen Auftrag 
durchgeführt hat.“

IDW EPS 970 n.F., Tz. 62
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Nachträgliche Änderungen
Anlässe

Zum Zeitpunkt der Endabrechnung des VNB gegenüber ÜNB und 
deren Testierung

• wurden vergütungsrelevante Sachverhalte fehlerhaft berücksichtigt

• waren noch nicht alle Einspeise-Anlagen bekannt / abgerechnet

• lagen noch nicht alle Nachweise vor (z.B. KWK-Gutachten; 
Umweltgutachten zur Modernisierung; Meldung im MStR)

• wurden aufgrund einer fehlerhaften Messung zu hohe/niedrige 
Strommengen berücksichtigt

• waren in der Endabrechnung sonstige nicht korrekte Sachverhalte 
enthalten (z.B. Übertragungsfehler; EEG-Umlage; Angaben zu 
vermiedenen Netzentgelten usw.) 
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§ 62 EEG 2017
Nachträgliche Korrekturen

(1) Bei der jeweils nächsten Abrechnung sind Änderungen der abzurechnenden Strommenge 
oder der Zahlungsansprüche zu berücksichtigen, die sich aus folgenden Gründen ergeben: 

1. aus Rückforderungen auf Grund von § 57 Absatz 5,

2. aus einer rechtskräftigen Gerichtsentscheidung im Hauptsacheverfahren,

3. aus der Übermittlung und dem Abgleich von Daten nach § 73 Absatz 5,

4. aus einem zwischen den Verfahrensparteien durchgeführten Verfahren bei der 
Clearingstelle nach § 81 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1,

5. aus einer Entscheidung der Bundesnetzagentur nach § 85,

6. aus einem vollstreckbaren Titel, der erst nach der Abrechnung nach § 58 Absatz 1 
ergangen ist oder

7. aus einer nach § 26 Absatz 2 zu einem späteren Zeitpunkt fällig gewordenen Zahlung.

(2) Ergeben sich durch die Verbrauchsabrechnung der Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
gegenüber Letztverbrauchern Abweichungen gegenüber den Strommengen, die einer 
Endabrechnung nach § 74 zugrunde liegen, sind diese Änderungen bei der jeweils 
nächsten Abrechnung zu berücksichtigen. § 75 ist entsprechend anzuwenden.
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§ 62 Abs. 1 Nr. 7 EEG 2017
Gesetzesbegründung, DrS 18/8860, S. 240

Zu Buchstabe e

„Dem Absatz 1 wird eine Nummer 7 angefügt. Danach sind bei der jeweils nächsten EEG-
Abrechnung Änderungen der abzurechnenden Strommenge oder der Zahlungsansprüche zu 
berücksichtigen, die sich daraus ergeben, dass der Zahlungsanspruch eines 
Anlagenbetreibers nach § 19 Absatz 1 EEG 2016 aufgrund von § 26 Absatz 2 EEG 2016 
zunächst nicht fällig wurde. Dies ist dann der Fall, wenn der Anlagenbetreiber seine 
Datenübermittlungspflicht nach § 71 EEG 2016 nicht rechtzeitig erfüllt hat. Erfüllt der 
Anlagenbetreiber diese Pflicht erst so spät, dass die Strommenge nicht mehr für den 
Abrechnungszeitraum berücksichtigt werden kann, in dem die Anlage die betreffende 
Strommenge ins Netz eingespeist hat, so sind nach der neuen Nummer 7 die entsprechenden 
Korrekturen bei der nächsten Abrechnung zu berücksichtigen.“
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Zur Fälligkeit von Ansprüchen auf Zahlungen 
nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz

(2) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 wird 
fällig, sobald und soweit der 
Anlagenbetreiber seine Pflichten zur 
Übermittlung von Daten nach § 71 
erfüllt hat. Satz 1 ist für den Anspruch 
auf monatliche Abschläge nach Absatz 1 
erst ab März des auf die Inbetriebnahme 
der Anlage folgenden Jahres 
anzuwenden.

§ 26 Abs. 2 EEG 2017

Ansprüche auf Zahlungen von 
Marktprämien, Einspeisevergütungen und 
Flexibilitätsprämien nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz sowie Ansprüche auf 
Zuschlagzahlungen und sonstige finanzielle 
Förderungen nach dem Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz werden erst fällig, wenn 
die Betreiber die Einheiten registriert 
haben oder, bei KWK-Anlagen, die 
Wiederaufnahme des Betriebs nach ihrer 
Modernisierung registriert haben. Satz 1 ist 
entsprechend für Abschlagszahlungen auf 
diese Zahlungen anzuwenden. § 52 des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes und § 13a 
des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes bleiben 
unberührt.

§ 23 MaStRV
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Fazit
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